
Zertifikat Concussion Center GSNP

Voraussetzungen

•Informeller Zusammenschluss folgender Einrichtungen bzw. Personen:

- Sport-Neuropsychologe GSNP
- Facharzt für Neurologie oder Neurochirurgie mit sportmedizinischen Kenntnissen
- Mediziner mit Weiterbildung Sportmedizin

•Nachweis durch Kooperationserklärung oder öffentlich nachvollziehbare Darstellung (z.B. BG-Klinik)

•Nachweis eines sportmedizinischen Netzwerkes für zeitnahe Kooperation mit verschiedenen 
therapeutischen Disziplinen wie z.B.: Physiotherapeut, Visualdiagnostiker, Orthoptisten, 
Neuroophthalmologe, HNO, innere Medizin, Sportwissenschaftler, Sport-Psychotherapie/Sport-
Psychiatrie usw.

•Nachweis durch namentliche Benennung oder öffentliche Darstellung 



Zertifikat Concussion Center GSNP

Leistungen

•Angebot präventiver Schulungsmaßnahmen für Athleten und Betreuungsstab
•Angebot von Baseline-Untersuchungen
•Verpflichtung zur kurzfristigen Bereitstellung von Untersuchungs- und 

Behandlungsterminen im Bedarfsfall („Bereitschaftsdienst“, spätestens 3. Tag nach 
Ereignis)
•Sport-neuropsychologische, medizinische sowie weitere Diagnostik und Behandlung 
•Interdisziplinäre Begleitung des „return-to-play“-Prozesses



Zertifikat Concussion Center GSNP
Antragstellung

•Die erforderlichen Qualifikationsnachweise werden beim Vorstand der GSNP e. V. 
eingereicht. 

•Das Zertifikat „Concussion Center zertifiziert durch GSNP e.V.“ wird nach Prüfung vom 
Vorstand durch einen einstimmigen Beschluss vergeben. 

•Die Dauer des Zertifikates wird für 5 Jahre vergeben. 

•Die Einhaltung der Qualitätskriterien, vor allem die regelmäßige sportspezifische 
Fortbildung, wird stichprobenartig vom Vorstand überprüft.



Zertifikat Concussion Center GSNP

Gebühren

Für die Prüfung und Vergabe des Zertifikates werden 150,00 € Gebühren in Rechnung 
gestellt.



Zertifikat Concussion Center GSNP
Qualitätssicherung

•Nachweis von entsprechenden Fachzertifikaten (z.B. Sport-Neuropsychologe GSNP,
Sportphysiotherapeut) bzw. Erfahrung in der Arbeit mit Sportlern

•Regelmäßige sportspezifische Fortbildung im Umfang von mind. 16UE pro Jahr
(Seminare, Tagungen)

•Bei Ausstieg einer Person muss die GSNP darüber sowie über den Nachfolger und
dessen Qualifikation benachrichtigt werden; der Vorstand entscheidet über den Erhalt des 
Zertifikats

Die Einhaltung der Qualitätskriterien, vor allem die regelmäßige sportspezifische 
Fortbildung, wird stichprobenartig vom Vorstand überprüft.


